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und die Mitgliedstaaten zu ermutigen, freiwillig bilaterale
Hilfe für andere Mitgliedstaaten zu leisten; 

j) das Sekretariats-Büro für Abrüstungsfragen zu er-
mutigen, die bestehende Datenbank für Militärausgaben, ge-
gebenenfalls mit finanzieller und technischer Unterstützung
durch interessierte Staaten, weiter zu verbessern, um sie nut-
zerfreundlicher zu gestalten, auf den neuesten technischen
Stand zu bringen und ihre Funktionsfähigkeit zu verbessern; 

10. legt den Mitgliedstaaten nahe, 

a) den Generalsekretär über mögliche Probleme mit
dem standardisierten Berichtssystem und die Gründe, aus de-
nen sie die angeforderten Daten nicht vorgelegt haben, zu in-
formieren; 

b) dem Generalsekretär weiter ihre Auffassungen und
Vorschläge über Mittel und Wege zur Verbesserung der künf-
tigen Arbeitsweise des standardisierten Berichtssystems und
zur Erweiterung der Beteiligung daran, so auch über erforder-
liche Veränderungen seines Inhalts und seiner Struktur, mit-
zuteilen; 

11. empfiehlt die Einrichtung eines Systems regelmä-
ßiger Überprüfungen zur Gewährleistung der fortgesetzten
Relevanz und Anwendung des Berichts über Militärausgaben
und die Durchführung einer weiteren Überprüfung der fortge-
setzten Relevanz und Anwendung des Berichts in fünf Jahren; 

12. beschließt, den Punkt „Objektive Informationen
über militärische Angelegenheiten, einschließlich der Trans-
parenz der Militärausgaben“ in die vorläufige Tagesordnung
ihrer achtundsechzigsten Tagung aufzunehmen.

RESOLUTION 66/21

Verabschiedet auf der 71. Plenarsitzung am 2. Dezember 2011, in
einer aufgezeichneten Abstimmung mit 168 Stimmen bei 1 Ge-
genstimme und 1 Enthaltung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/402, Ziff. 7)6:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra,
Angola, Antigua und Barbuda, Arabische Republik Syrien, Argen-
tinien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain,
Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin, Bolivien
(Plurinationaler Staat), Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Bru-
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feststellend, dass es erstrebenswert ist, diese Frage nach
Bedarf weiter zu verfolgen,

1. erklärt erneut, dass wirksame Maßnahmen ergrif-
fen werden sollen, um die Entstehung neuer Arten von Mas-
senvernichtungswaffen zu verhindern;

2.




